
SATZUNG

des Verelns:

S 1 NAI\m. SITZ UND GESCH:A:.FTSJAHR

1. Der Verej.n führt den Namen: TTV LAäI{TAL 1990 e.V.
und hat seinen Sitz in Lahntal.
Er wurde am 19.01.199O gegri.indet und soll im Yer-
elnsregister bein A.ntsgericht eingetragen werden-

2. Das Geschäftsjahr isi das Kalenderjahr.

$ 2 zr,{ECK urrtD GEi{Er}rNüTZrcKErr

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des .A,bschnitts ItSteuer-
begünstigte Zweckert der Abgabenordnung.

2. Der Satzlrngszweck wird insbesondere verwirklicht durch
a) Turnen, -Sport r.urd Spiel,
b ) die sportliche Förderung von Kind.ern und. JugenüLi-

chen und die Jugendpflege.
3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in

erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

4. Mittel d.es Vereins dürfen nur für die satzungsnäBlgen
Zwecke verwendet vrerden. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des
Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.

$ 3 MITGLIEDSCHAFT I}I TERB]INDEN

Der Verein j-st Mitglied in
a) Landessportbund Hessen e,V.
b) zuständ.igen Landesverband
c) zuständlgen Spi.tzenverband des DSB

$ 4 FARBEN IJND AuszErcHl.IUNGEN

1 . Die Farben des Vereins sind: SCIIVüARZ / ROT

2. Jedes Mitglied. hat cias Recht zr"m Erwerb und
zum Trageä d.es Vereins-Abzeichens-

3. A1s .A-uszeichnungen werd-en besondere Vereins-
ehrennadeln rrerliehen.



$ 5 MirGLrnsct-I;rFT

Der Verein ftihrt a1s Mitglieder:
a) ordentliche l,titgliedei (ab dem 18. Lebensjahr)b) Kinder (bis 13 Jahre)
c) Jugendliche (14 - "7 rahre)
d) Ehrenmitgl-i.eder
Siimnberechtigr bei ltitgliederrrersamrnLungen sind diei{itglieder r-mie? 1., 3. und 4.
Ivliiglied. des Vereins kann jed.er ohne Rüci<sicht aufBeruf, Rasse r.nd Religj-on werden.
Der Anirag uE Aufnah-ne in Cen Verein hat schriftlichzu erfolgen. JugendJ.iche in Alter r:nter 18 Jahren
können nur r:alt schriftlicher Zustirunr:ng der gesetz-
lichen Yertreter aufgenonmen werCen.
Der Yorstand. enischeidet über d.j.e Aufnahme.
Die ltfitgliecischafi endet:
a) ciurch Austrlti, der nur schriftlich für d.en Schlu8

eines Kalend.erjahres zulässig r:nd spätestens 6 'tlo.
zuvor zu erklären ist;

b ) durch streichr"rng aus d.en Mitgliederverzeichnis, wennein Mitglied 9 Monate nit der Entrichtr.rng der Ver-
einsbeiträge in verzug j.st und trotz erfölgter schrlft-licher l4ahnung Ciese Rückstände nicht bezailt od.er
sonstige finanzj.elle Verpflichtungen dera Verein gegen-
über nicht erfüllt hat;

c) durch Ausschlu8 bei verelnsschäd.igen<iem Verhalten, d.er
durch den Vorstand zu besch].ie8en ist. Dem Auszuschließen-
den ist Gelegerrtrej.t zur Stellrrngnahne zu geben. Der Aus-
schlußbeschluß ist den AuszuschließenCen schriftlich nit
tsegründ.ung bekannizugeben. Gegen die Ausschlußbeschlüsse
kann der Auszuschließende schriftlich die nächste Mit-
gliederwersarnmli:ng anrtrfen, ciie enigü1tig enischej.ciet.

6. Mit dem Ausscheiden aus d.em Verein erlöschen alle Rechte
und Pflichten gegenüber den Vereln. In Fa11e des Ausschlußes
dürfen Auszeichnr:ngen nicht welter getragen wercen.

7. Es is! ein MitgLiedsbeitrag zu zahlen. Art, Höhe r:nd EälLlc-keit legt d:.e ilitg,tieaervJFsänni"ne-iäsil -'

$ 6 oRGANE p3s \rEFS]NS

z-

Di
a)
b)
c)

e Organe des T/ereins sind:die Mitglied.etrrersammlung,
der Vorstand,
d.ie Jugendversarnlnlung.



S Z MTTGLTEDEF:ITERSA]4MLIJNG

1. Die Mitgliedervers. wird d.urch den Vorstand einberufen.
2. Die ordentllche Mitglj.ederversamrnlung so1l in d.dn d.rei

ersten Monaten des Kalenderjahres stattfinden.
3. Die Einlad-ung zu einer Mitgliedervers. hat spätestens

zwei Hochen vorher schriftJ-ich zu erfolgen.
e Tagesordnung sol-l enthalten:
Bericht des Vorstandes;
Entlastung des Vorstandes ;
Neur'rahl des Vorstandes;
Bestätigung des Jugendwartes, der Jugendr^ia.rtin, des
Jugendsprechers, d1e von der Jugendversammlung ge-
wäh1t slnc;
Wahl von zvrei. Kassenprüfern;
Veranstaltungskal ender ;
Haushalt svorans chl ag ;
Anträge;
Verschiedenes.

5. Der Vorsi-r,zende oder sein Vertreter leiten dle VersammLung,

Über die Yersammlung hat der Schriftführer eine ltrieder-
schrift aufzunehmen, die vom Leiter der Versammlung und
vom Schriftführer zu unterzei ci:nen i.st, Die gefassten Be-
schlüsse sind ruörtllch in die Niederschrift aufzunehnen.
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stinnen gefasst (lntnattungen zäh1en nicht rnit).
Satzungsänderungen. können nur mlt Z/l Stimnennehrheit be-
schlosäen werdeä. über die Auflösung des Vereins beschließt
die Mitgliederversarnmlung mit ej.ner Mehrhei! von 3/4 d,er
abgegebenen Stimmen.

Außerord.entllche Versammlungen find.en statt, wenn das
Interesse des Vere-ins es erforCert oder auf schriftlich
begründeten Antrag von nindestens 20S der Mltglieder.
Außerordentllchen Versamnlungen stehen die gleichen
Befugnisse z\tt wie o.en ordentlichen.

$ 8 pEF. i{0F.STANp

Der Vorstand besteht aus:
den 1. Vorsltzend.en;
den 2. Vorsitzenden;
den Schatzmeister;
dem Schriftftiftt"tl
den Jugendwart / -in.
Der Vorstand. beschließt über dj-e Verteilung einzelner Aufgaben.

Vorstand. j.n Sinne des $ 26 BGB sind der ''l . un<i 2. Yor-
sitienAe une aer Schatirneister.- Hie-rvol sind i*y911t
zwei gemeinsan zur Vertretung des Vereins berechtigt.
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Die -.ah"l ces Ycrsta.nces erfclSt f''l-L:' ?- 'Ja.nre' Der Vor-
stand bleibt bis zur trleuwahl elnes anCeren Vorstandes
im Ant.

Beim Ä,usscheiden von einzelnen Vorstandsnitgliedern
kann sich der Vorstand bis zur nächsten Mitglieder-
versamnlung durch Vorstandsbeschluss aus der Reihe
der ivlitglieder ergänzen.

JUGII\T DVEES Alnri LL'I'JG

1. Die Jugendversammlung umfaßt dig jugendlichen Mitglieder- 
aes Veieins bis zn tB Jahren. Sie ist oberstes Organ der
Jueend.abteilung. Die Jugendversammlung gibt sich eine
gränung (Jugendordnung). Die Jugendordnung iut.v_on der
l,fitgfiäcdrvörsanmlung-zu bestätigen. Sie ist nicht Be-
stand.teil der Satzung.

2. Vor jeder ordentllchen Mitgliederversammlung hat eine
Jugendversammlung stattzuf inden-
Weltere Jugend.veisammlungen finden statt, wenn ist es
im Interesöe der Jugend äes Vereins oder auf schrift-
lich begründ.eten Antrag von 20 9{ der jugendlichen Mit-
glieder.

3. Jugendversamnl-ungen wercien durch den ^Jugendwart oder
diä Jugendwartin-schriftlich einberufen und geleitet.

4. Alle zwei Jahre wäh1t die Jugendversammlung den Jugend--
wart, d.1e Jugendwartin oder den Jugend.sprecher. Sie nüs-
sen von Oer ltitgllecierversammlung des Vereins bestätigt
r,rrerden. Der ,Jugändwart so11 ordentliches Mitglied d.es

Vereins sein. Der Jugendsprecher muß bei sei.ner Wahl
unter 18 Jahren a1t sein'
Die JugenCversammlung wäh}t außerdem aLle zwel Jahre
den Ju[endausschuß. Er besteht aus dem Jugendwart, der
Jugend.wartin, dem Jugendsprecher und bis fünf zu
wählenden Beisitzern. Dem Jugendeusschuß sollen nin-
ciestens zwei weibliche Mitglieder angehören.

5. Der Jugend.ausschuß vertritt d.ie Interessen d.er Kind'er
und Jufiend.]i.chen sowie die in den Jugendabteilungen
tätigen Jugendleiter.

6. Der Jugend.vrart, die Jugendvrartin und -der Jugendsprecher
vertrelen Cen Verein in al1en Jugendfragen gegenüber
der sportjugend in Kreis und. Land unc gegeni.iber den
Land esverbäncien.

ORDNUI\GEN

j. Der Vorstand beschließt und. veränd.ert nit absoluter Mehr-
heit eine Geschäftsordnung des Vereins.

2. Außerdem sind. d.ie Turnier- und. Sportord"nungen, Wettkanpf-
bestlmnungen und Schied.sordntrngen der zuständiggn SpLtzen-
verbände iür aie Mitglieder des Verelns verbindlich.

1. Die unter 1. und 2. aufgeführten 0rdnungen sind. n i c h t
Bestandteil dleser -qatzung.
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$ 1 1 ApT'i,ü+ul,'lqlsrusTn0q{lnc

Bei Auflösung oder Aufh,ebung d,es Vereins od.er bei I',fegfall
seines bisheilgen Zweckes fä1Lt das Veruögen des VereLns
an den Landessportbund Hessen e.V. der es-unmittelbar rrnd
ausschlleßl-lch- für geneinrriltztge Zrrrecke I zu venrrend.en hat.
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